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Einleitung 
 
Gemäß Teil 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) haben Institute im 
Sinne des Art 4 Z 3 CRR verstärkten Informationspflichten in Bezug auf ihre Organisationsstruktur, ihr Risiko-
management und ihre Risikokapitalsituation im Rahmen ihrer externen Berichterstattung nachzukommen. 
Mit Teil 8 der CRR wurde in Europa die dritte Säule von Basel II („Marktdisziplin“) umgesetzt. Als EU-Verordnung 
gilt die CRR unmittelbar und einheitlich in allen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) und 
bedarf keiner Implementierung in nationales Recht. Zusätzlich zu Teil 8 der CRR wurden alle darauf basierenden 
Durchführungsverordnungen der Europäischen Kommission und Richtlinien der Europäischen Bankenaufsichts-
behörde (EBA) bei der Erstellung dieses Dokuments berücksichtigt. 
 
Die Zahlenangaben erfolgen in Tausend Euro (TEUR), sofern in der jeweiligen Position nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes festgehalten ist. Bei der Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben können 
durch Verwendung automatischer Rechenhilfen rundungsbedingte Rechendifferenzen auftreten. 
 
Die bank99 AG (folgend „bank99“ oder „Bank“) kommt diesen Informationspflichten mit diesem Dokument nach, 
das auf der Webseite www.bank99.at abrufbar ist. 
 
Die bank99 mit Sitz in Wien und der Geschäftsadresse Rochusplatz 1, 1030 Wien, FN 76198g, ist seit Markstart 
im April 2020 eine am österreichischen Markt tätige Retailbank, die durch den Haupteigentümer die Österreichi-
sche Post AG, in 1.800 Servicestellen persönliche Kund*innen Betreuung sowie Online-Services anbietet. 
 
Im Geschäftsjahr 2019 hat die Österreichische Post AG (ÖPAG) im Wege einer Kapitalerhöhung das mehrheitliche 
Eigentum an der vormaligen Brüll Kallmus Bank AG (BK AG) erworben. Nach der erfolgreichen Durchführung des 
Eigentümerkontrollverfahrens wurden 80% der vormaligen Brüll Kallmus Bank AG durch die ÖPAG erworben und 
die vormalige Brüll Kallmus Bank AG ist somit Teil des Konzerns der Österreichischen Post AG geworden. Die 
bisherige Alleineigentümerin der vormaligen Brüll Kallmus Bank AG, die CAPITAL BANK – GRAWE GRUPPE AG, 
hält nunmehr 20% der Anteile. 
Mit Eintragung in das Firmenbuch wurde am 01.02.2020 der neue Firmenwortlaut bank99 AG (vormals Brüll Kall-
mus Bank AG) eingetragen. 
 
Das Produktportfolio der bank99 besteht im Wesentlichen aus Girokonten in unterschiedler Ausprägung. Zusätz-
lich werden mit Kooperationspartner Geldtransferdienstleistungen, Bausparen, Versicherungsprodukte und Kre-
ditvermittlung angeboten. 
 
Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der weltweiten Covid-19-Pandemie, den damit verbundenen 
Einschränkungen und den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Konsequenzen. Seit Jahresanfang 2021 
stehen weltweit die ersten Impfmittel zur Verfügung und es kann vorsichtig für Österreich von einer wesentlichen 
Durchimpfungsrate Richtung 2. Jahreshälfte 2021 und einer damit einhergehenden Erholung ausgegangen 
werden. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen und Prognosen ist die weitere Entwicklung zum derzeitigen 
Zeitpunkt jedoch schwer abschätzbar. Die bank99 verfügt jedoch aus heutiger Sicht über ausreichend Eigenmittel 
und Liquidität um die Krise und ihre allfälligen Nachwirkungen zu überstehen und das weitere Wachstum sicher-
zustellen. 
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Art. 435 (1) Risikomanagementziele und Politik  
 
Art. 435 (1) lit. a bis f CRR 
Risikostrategie und risikopolitische Grundsätze 
 
Im Jahr 2020 (Marktstart April 2020) hat sich die bank99 intensiv auf den Aufbau des neuen Geschäftsmodells 
konzentriert. Im Zuge dessen wurde auch ein adäquates Risikomanagementsystem aufgebaut, auf das in Folge 
näher eingegangen wird. 
 
Die bank99 hat entsprechend eine Risikostrategie ausgearbeitet, die sich sowohl am neuen Geschäftsmodell als 
auch an der neuen Eigentümerstruktur orientiert. Die Risikostrategie, sowie andere begleitende Risikorichtlinien 
und der Risikoappetit wurden vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der bank99 beschlossen.  
 
Die bank99 versteht unter Risikostrategie die komprimierte, auf strategische Inhalte fokussierte Dokumentation 
der risikopolitischen Grundhaltung im Umgang mit Risiken. Durch die explizite Ausformulierung der risikostrate-
gischen Grundhaltung der Bank werden die Rahmenbedingungen für die operativ tätigen Organisationseinheiten 
sowie für die Ausgestaltung der Methoden und Verfahren der Gesamtbankrisikosteuerung geschaffen. Der Bank-
vorstand und alle Mitarbeiter handeln nach den risikopolitischen Grundsätzen und treffen ihre Entscheidungen 
auf Grundlage dieser Leitlinien. 
 
Mit ihrer Risikostrategie verfolgt die bank99 das Ziel, die sich aus dem Bankbetrieb ergebenden Risiken frühzeitig 
zu erkennen, aktiv zu managen und vor allem auch zu begrenzen. Dabei gilt es, ein ausgewogenes Verhältnis von 
Risiko und Ertrag zu erzielen, um nachhaltig einen Beitrag zur positiven Ergebnisentwicklung zu leisten. Diese 
Zielsetzung bedingt ein effizientes Risikomanagementsystem, das auf Basis der risikopolitischen Grundsätze und 
der in der Risikostrategie festgelegten Zielrisikostruktur die Identifikation, Quantifizierung, Aggregation, Über-
wachung und Steuerung der Risiken umfasst.  
 
Die risikopolitischen Grundsätze bilden die allgemeinen, strategischen Grundsätze und Prinzipien (d.h. rein qua-
litative Grundprinzipien) im Zusammenhang mit der Risikosteuerung und sind Ausdruck der im Unternehmen 
vorherrschenden Risikokultur. Diese Grundsätze und Prinzipien und die Risikokultur werden vom Bankvorstand 
und allen operativ tätigen Organisationseinheiten bei allen Prozessen, Verfahren und Methoden berücksichtigt. 
Zu den Grundsätzen zählen die bewusste Übernahme von Risiken, die enge Einbindung des Vorstands in das 
Tagesgeschäft, die Gewährleistung von Risikotransparenz, die Vermeidung von Interessenkonflikten, die jeder-
zeitige Gewährleistung der Risikotragfähigkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die Entwicklung einer an-
gemessenen Risikokultur, Eigenverantwortung der Mitarbeiter, sowie die Einhaltung der Werte der Bank. 
 
Aus diesen risikopolitischen Grundsätzen und aus der Risikokultur leiten sich in weiterer Folge der Risikoappetit 
(einschließlich der Ziel-Risikostruktur) und die Methoden der Gesamtbankrisikosteuerung ab. Im Risikoappetit 
(Risk Appetite Statement, RAS) trifft der Bankvorstand (genehmigt durch den Aufsichtsrat) eine bewusste Ent-
scheidung darüber, in welchem Umfang die Bank bereit ist, Risiken einzugehen. Dies erfolgt mittels Begrenzung 
bestimmter Risiken durch die Festlegung von Obergrenzen. Dieser Risikoappetit („strategische Limite“) wird 
durch weitere operative Limite, z.B. Treasury-Emittenten Limite, ergänzt und bilden in ihrer Gesamtheit das Limit-
System der Bank. 
 
Grundsätzlich ist bei jedem strategischen Limit eine Vorwarnschwelle und eine Obergrenze definiert. Bei opera-
tiven Limiten kommen Vorwarnschwellen nicht durchgängig, sondern lediglich bei ausgewählten Limiten zum Ein-
satz.  
 
Bei Überschreitung eines Limits sind angemessene Eskalationsprozesse implementiert und dokumentiert, die 
eine angemessene Information des Risikomanagements und in weiterer Folge des Bankvorstandes und gegebe-
nenfalls des Aufsichtsrats sicherstellen. 



 
 

  Seite 6 

 

 

Die Risikotragfähigkeitsrechnung ist Grundlage zur Definition des Risikoappetits und ermöglicht den Aufbau ei-
nes konsistenten Limitsystems. Die so ermittelten Risikolimite werden zumindest quartalsmäßig überwacht und 
sichern die Deckung der eingegangenen Risiken.  

 

Die folgende Tabelle zeigt die Risikotragfähigkeitsrechnung zum 31.12.2020: 

in Mio EUR per 31.12.2020 
Going Concern, Konfidenzni-

veau 95% 
Gone Concern, Konfidenzni-

veau 99,9% 

Kreditrisiko 0,16 3,80 

     davon Treasury 0,14 3,74 

     davon Retail, SME & Sonstiges 0,02 0,06 

Credit Spread Risiko 0,00 0,00 

Zinsänderungsrisiko EVE 0,00 2,07 

Operationelles Risiko 0,41 0,77 

Sonstige Risiken 0,06 0,66 

Gesamtrisikopotential 0,63 7,31 

Verfügbare Risikodeckungsmasse 34,77 34,77 

Auslastung 1,8% 21,0% 

 
Die Geschäftsleitung bestätigt, dass die Risikomanagementverfahren und -systeme so ausgerichtet sind, dass 
sie in Bezug auf das Risikoprofil und die Risikostrategie der Bank angemessen sind, den gesetzlichen Anforde-
rungen entsprechen und neue regulatorische Anforderungen laufend berücksichtigt werden. 
 

Risikomanagement und Organisationsstruktur 
 
Der Risikomanagement-Prozess stellt in der Bank keine singuläre Aufgabe, sondern einen mehrstufigen, revol-
vierenden Prozess dar. Die auf die Geschäftsstrategie abgestimmte Risikostrategie bildet zwar grundsätzlich die 
Ausgangsbasis für diesen Prozess, ist jedoch in weiterer Folge revolvierend in diesen Prozess eingebunden. Das 
heißt, dass der gesamte Risikomanagement-Prozess, weiterführend nach der Definition der Risikostrategie mit 
der Risikoidentifikation, der Risikoquantifizierung, der Risikotragfähigkeitsrechnung, der Kapitalallokation und 
der Risikoüberwachung und -reporting, unter Umständen in eine Anpassung der Risikostrategie mündet. Dieser 
Anpassungsbedarf wird anlassbezogen, jedoch zumindest jährlich vom Risikomanagement erhoben und vom Vor-
stand und vom Aufsichtsrat der Bank im Rahmen der Wiedervorlage entschieden. Dieser revolvierende Prozess 
stellt sicher, dass die Risikostrategie laufend an etwaige Veränderungen, z.B. im Marktumfeld oder in der Risiko-
geneigtheit des Vorstandes bzw. des Aufsichtsrates der Bank, angepasst wird.  
 
Die bank99 hat beim Aufbau des Risikomanagements auf eine klare aufbau- und ablauforganisatorische Tren-
nung von miteinander unvereinbaren Funktionen (Markt/Marktfolge) geachtet. Zentrale Funktionen innerhalb 
des gesamten Risikomanagements übernehmen der Bankvorstand und der Bereich Risikomanagement, der sich 
in das Strategische Risikomanagement und das Operative Risikomanagement untergliedert, das Risikokomitee 
und das Asset-Liability Komitee (ALCO). Die regelmäßige Berichterstattung zur Risikosituation der Bank erfolgt 
in erster Linie über das Risikokomitee, das ALCO, und den Sitzungen des Aufsichtsrats.  

 
Zumindest jährlich bzw. anlassbezogen erhebt das Risikomanagement in enger Zusammenarbeit mit den jeweili-
gen Fachabteilungen die potentiell vorhandenen Risiken und beurteilt deren Wesentlichkeit/Materialität. Als 
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wesentlich wird ein Risiko dann beurteilt, wenn sowohl dessen Eintrittswahrscheinlichkeit als auch das Verlust-
potential aus diesem Risiko als hinreichend groß betrachtet werden. Das Ergebnis dieser Risikomaterialitätsbe-
urteilung bildet das Risikoprofil der Bank. Aktuell betrachtet die Bank die folgenden Risiken als wesentlich: Kre-
ditrisiko aus Kunden- und Treasurygeschäft, Marktrisiken (Zinsänderungsrisiko aus barwertiger Sicht und Aus-
wirkungen auf das Nettozinsergebnis, Credit Spread Risiko), Liquiditätsrisiko, operationelles Risiko, makroöko-
nomisches Risiko, Geschäftsrisiko, Reputationsrisiko. 
 
Die Risikotragfähigkeit (RTF) bezeichnet die Fähigkeit der Bank, zu jedem Zeitpunkt die Risiken ihres Geschäfts 
durch eigene finanzielle Mittel mit angemessener Wahrscheinlichkeit abdecken zu können. Da die Bank den Ein-
tritt von Risiken nicht vollständig verhindern kann, sollen die bei Schlagendwerden von Risiken eintretenden Ver-
luste durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Positionen aufgefangen werden. Über die Höhe der vorhande-
nen finanziellen Mittel werden Art und Ausmaß der risikobehafteten Aktivitäten der Bank auf ein für die Bank 
angemessenes Niveau limitiert.  
 
Das interne Kapitaladäquanzverfahren (ICAAP) und dessen zentrales Element, die Risikotragfähigkeitsanalyse 
(RTFA), dienen im Wesentlichen dazu, festzustellen, ob eine Bank sich die erworbenen Risiken „leisten" kann, 
indem sie die Risiken im Verhältnis zum Kapital betrachtet.  
 
Voraussetzung für die Beurteilung der Risikotragfähigkeit stellt die Quantifizierung und in weiterer Folge der 
Abgleich der folgenden beiden Größen dar:  
 
1. Quantifizierung des Verlustpotentials aus dem Eintritt von wesentlichen Risiken  

2. Quantifizierung der zur Abdeckung des Verlustpotentials zur Verfügung stehenden Risikodeckungsmassen.  
 
Im Rahmen der RTFA erfolgt eine Überprüfung, ob die im jeweiligen Risikoszenario verfügbaren Risikodeckungs-
massen das Gesamtbankrisikopotential decken. 
 
Die Risikotragfähigkeitsrechnung wird für zwei Risikoszenarien bzw. Absicherungsstufen durchgeführt, die un-
terschiedliche Absicherungsziele widerspiegeln:  
 
1. Going Concern Szenario – Unternehmensfortbestand  

2. Gone Concern (Liquidations-) Szenario – Unternehmensliquidation  
 
Zusätzlich zu diesen beiden Szenarien hat die bank99 auch die von der EZB aktuell für direkt beaufsichtigte 
Institute geforderte normative und ökonomische Sicht grundsätzlich umgesetzt, bis auf weiteres werden diese 
Sichten aber nicht für die Steuerung und Limitierung verwendet. 
 
Die Parametrisierung der Szenarien für Zwecke der Risikotragfähigkeitsrechnung erfolgt über die Festlegung 
eines Konfidenzintervalls, eines einheitlichen Zeithorizonts von 1 Jahr sowie das Ausmaß der Zuordnung von 
Risikodeckungsmassen. Die Parameter werden gemäß der Absicherungszielsetzung des jeweiligen Szenarios un-
terschiedlich gewählt. Sowohl im Going- als auch im Gone Concern Szenario werden lediglich unerwartete Ver-
luste (Unexpected Loss) aus den jeweiligen Risiken mit Risikodeckungsmasse unterlegt, da die erwarteten Ver-
luste (Expected Loss) bereits als Wertberichtigungen im Sinne der anwendbaren Rechnungslegungsstandards 
Risikodeckungsmasse-mindernd wirksam sind bzw. bereits in den Standardrisikokosten im Rahmen der Konditi-
onenfestlegung berücksichtigt werden. 
 
Das Going Concern Szenario zielt darauf ab, den Fortbestand der geordneten operativen Geschäftstätigkeit der 
Bank sicherzustellen. Die Absicherungszielsetzung besteht somit darin, einen negativen Belastungsfall zu kom-
pensieren und die geordnete Geschäftstätigkeit gemäß der Geschäftsstrategie fortsetzen zu können. Gemäß die-
ser Zielsetzung richtet sich das Going Concern Szenario primär an die Eigenkapitalgeber der Bank und bankin-
terne Adressaten (Management, Controlling & Risikomanagement, operative Stellen). 
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Das Liquidationsszenario richtet sich primär an externe Adressaten (Fremdkapitalgeber, Aufsichtsbehörden, 
etc.). Es zielt unter der Annahme einer Liquidation des Instituts auf den Schutz der Ansprüche der Fremdkapital-
geber der Bank und damit auf den Gläubigerschutz ab. Fremdkapitalgeber stellen Kapital zur Verfügung, das 
anders als Eigenkapital (Risikokapital) nicht zur Verlustabdeckung herangezogen werden darf. Das Liquidations-
szenario stellt ein Risikoszenario dar, das zum Verlust aller Eigenkapital- und eigenkapitalähnlicher Positionen 
und damit zur Liquidation des Unternehmens führt, bei dem jedoch die Fremdkapitalgeber nicht in ihren finanzi-
ellen Ansprüchen geschädigt werden. Absicherungszielsetzung ist die vollständige Bedienung des Fremdkapitals. 
Daher steht für die Verlustabdeckung die Gesamtheit der vorhandenen Risikodeckungsmassen zur Verfügung. 
 
Risikomanagement spezieller Risikoarten  
 
Kreditrisiko: das neue Geschäftsmodell der bank99 ist fokussiert auf das Privatkundengeschäft. Da die Bank in 
Jahr 2020 neben Einkaufsreserven noch keine aktivseitigen Produkte für Privatkunden ausgerollt hat, ergibt sich 
das Kreditrisiko zum 31.12.2020 größtenteils aus großvolumigen Veranlagungen der aufgesammelten Liquidität 
auf Konten der Österreichischen Nationalbank und anderen Nostrokonten. Die Risikoposition resultierend aus 
dem Privatkundengeschäft war daher im Jahr 2020 vom Volumen her gering. Das Risikokomitee der Bank wird 
regelmäßig über die Kreditrisikopositionen und Limite informiert. 
 
Marktrisiko ist definiert als das Verlustpotential, das aus unerwarteten Entwicklungen von Marktpreisen ent-
steht. In der Bank liegt im Rahmen des Marktrisikos sowohl Zinsänderungsrisiko als auch Credit Spread Risiko 
vor. Die Bank verfügt weder über Handelsbuch noch über offene Devisenpositionen. Zinsänderungsrisiko wird 
sowohl in einer barwertigen Sichtweise als auch aus Sicht eines schwankenden Nettozinseinkommens gesteuert. 
Das Credit Spread Risiko ergibt sich aus dem Risiko von Marktwertverlusten im Treasuryportfolio infolge von 
steigenden Spreads an den Märkten. Zum 31. Dezember 2020 war jedoch nur ein immaterielles Anleihenportfolio 
iHv 310 TEUR im Bestand. Das Marktrisiko wird durch entsprechende Limite überwacht und über die Marktrisi-
kosituation wird in den relevanten Gremien (Risikokomitee, ALCO) laufend berichtet. 
 
Liquiditätsrisiko: Unter dem Liquiditätsrisiko versteht die Bank die Gefahr, dass die Bank gegenwärtigen oder 
zukünftigen finanziellen Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit nicht mehr vollständig oder nicht fristgerecht 
nachkommen kann, ohne dass erhebliche wirtschaftliche Verluste entstehen. Das Liquiditätsrisiko wird durch 
entsprechende Limite überwacht und über die Liquiditätssituation wird in den relevanten Gremien (Risikokomi-
tee, ALCO) laufend berichtet. Regulatorische Kennzahlen werden laufend überwacht. Zum 31.12.2020 war der 
überwiegende Teil der Aktivseite der Bilanz in Kassabeständen und auf Nostrokonten veranlagt. 
 
Unten angeführte Tabelle zeigt die quantitativen Informationen über die LCR (Liquidity Coverage Ratio) zum 
31.12.2020: 
 

Währung und Einheiten 
Mio EUR 

Ungewichtete Durchschnittswerte 

Quartal endet am  31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 31.12.2020 

Anzahl der bei der Berechnung der Durch-
schnittswerte verwendeten Datenpunkte 

3 3 3 3 

21 Liquiditätspuffer 90,76 225,35 378,47 529,33 

22 Gesamte Nettomittelabflüsse 5,10 29,20 26,69 40,95 

23 Liquiditätsdeckungsquote (%) 1.778 772 1.418 1.293 
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Unter operationellem Risiko versteht die Bank „das Risiko von Verlusten, die durch die Unangemessenheit oder 
das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht wer-
den, einschließlich Rechtsrisiken“. Auf Grund des geplanten Geschäftsmodells der Bank werden insbesondere 
auch das Cyberrisiko, das IT Risiko (das Risiko der hohen IT Systemausfällen) und das Auslagerungsrisiko als 
eigene Subrisiken bewertet und überwacht. Im Jahr 2020 wurde eine neue Schadensfalldatenbank zur Erfassung 
operationeller Risiken entwickelt und implementiert. Die bank99 wendet den Basisindikatoransatz an. Das Risi-
kokomitee der Bank wird regelmäßig über aufgetretene Schadensfälle und Risikoindikatoren aus dem Bereich 
operationelles Risiko informiert. 
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Art. 435 (2) Unternehmensführung  
 
Art. 435 (2) lit. a und b CRR 
Folgende Aufstellungen zeigen die Anzahl der von Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats bekleideten 
Leitungs- und Aufsichtsfunktionen sowie deren einschlägigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. 
 

Dr. Holger Hatje 

Funktion in der bank99 Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Anzahl der bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen gem. Art 435 (2) a CRR 

Aufsichtsfunktionen: 3 

Leitungsfunktionen: 2 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen gem. Art 435 (2) b CRR 

Ausbildung 

Diplom-Kaufmann (Universität Hamburg) 
Assistent im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Hamburg 
Dr. rer. Pol  (Universität Hamburg) 
Lehrbeauftragter/Dozent an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Advanced Management Program an der Harvard Business School, Boston 

Erfahrung 

1987 – 2003 Dresdner Bank AG, Frankfurt/M. verschiedene Positionen im Aus-
land (Boston,Tokio, und Hongkong) und Inland (Frankfurt/M., Halle an der Saale, 
Leipzig) zuletzt ab 2000 Sprecher der Geschäftsleitung Private und Geschäfts-
kunden der Region Ost (ehemalige „DDR“ plus West-Berlin), Berlin 
2004 - 2005 Mitglied des Vorstandes der Oldenburgische Landesbank AG 
2005 Mitglied des Vorstandes der Berliner Volksbank eG 
2006 - 2018 Vorsitzender des Vorstandes der Berliner Volksbank eG Mitglied im 
„Board of Directors“ einiger Tochtergesellschaften der Dresdner Bank AG in 
Hongkong, Taiwan und Australien 
1997 - 1999 Mitglied in Anlageausschüssen von Stiftungen von dbi - Fonds 
1999 - 2002 Mitglied im Aufsichtsrat als stellv. Vorsitzender der 
Universitätskliniken Leipzig an der Universität Leipzig AöR 
2007 – 2010 Vorsitzender des Aufsichtsrates sowie stellv. Vorsitzender des Prü-
fungsausschusses STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH 
2007 – 2012 Mitglied des Aufsichtsrates Börse Berlin AG 
2007 - 2014 Mitglied des Aufsichtsrates der Zoologischer Garten 
Berlin Aktiengesellschaft 
2008 – 2013 Mitglied des Aufsichtsrates TeamBank AG 
2006 - 2018 Mitglied des Aufsichtsrates NGB Norddeutsche 
Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft 
2008 - 2018 Mitglied des Aufsichtsrates Berlin Partner GmbH 
2008 - 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrates Partner für Berlin 
Holding Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing mbH Berlin 
2012 - 2020 Mitglied des Aufsichtsrates und des Risikoausschusses der DZ HYP 
AG, Hamburg 
Seit 2020 Mitglied im Aufsichtsrat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA 
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Dipl.Ing.Dr.mont. Georg PÖLZL 

Funktion in der bank99 Mitglied des Aufsichtsrats 

Anzahl der bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen gem. Art 435 (2) a CRR 

Aufsichtsfunktionen: 3 

Leitungsfunktionen: 2 (gruppenintern) 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen gem. Art 435 (2) b CRR 

Ausbildung 
Dr.mont., Universität Leoben 
Dipl.-Ing., Universität Leoben 
1977 Abitur an der HTL für Maschinenbau & Elektrotechnik in Graz 

Erfahrung 

seit 10/2009 Österreichische Post AG (Wien, A): Generaldirektor 
01 - 09/2009 T-Mobile Deutschland GmbH (Bonn, D): Sprecher der Geschäftsfüh-
rung 
2007 - 2008 Deutsche Telekom AG (Bonn, D): Sonderbeauftragter des Vorstan-
des, 
Mitglied des erweiterten Konzern-Vorstandes 
2002 - 2006 T-Mobile Austria GmbH (Wien, A): Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung 
1998 - 2002 max.mobil. Telekommunikation Service GmbH (Wien, A): 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
1996 - 1997 Binder + CO AG (Gleisdorf, A): Vorsitzender des Vorstandes 
1993 - 1995 Binder + CO AG (Gleisdorf, A): Vorstand Technik und Entwicklung 
1987 - 1993 McKinsey & Co. (München, Wien, Mailand): Unternehmensberater 
1985 - 1986 Heinemann Oil Technology (Leoben, A): freier Mitarbeiter 
1984 - 1986 Laboratorium für Lagerstättenphysik, Forschungsgesellschaft Joan-
neum: 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bis 1983 Zahlreiche mehrmonatige Tätigkeiten in der Erdölindustrie und elektro-
technischen Industrie in der BRD und Kanada 
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DI WALTER OBLIN 

Funktion in der bank99 Mitglied des Aufsichtsrats 

Anzahl der bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen gem. Art 435 (2) a CRR 

Aufsichtsfunktionen: 1 

Leitungsfunktionen: 7 (gruppenintern) 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen gem. Art 435 (2) b CRR 

Ausbildung 
Master of Science in Industrial Administration (MSIA), Krannert Graduate School 
of Management, Purdue University, USA  
Diplomingenieur Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau, TU Graz, Österreich 

Erfahrung 

seit 01/2020 Generaldirektor-Stellvertreter/Vorstand Brief & Finanzen, Österrei-
chische Post AG 
07/12-12/18 Finanzvorstand (CFO), Österreichische Post AG 
10/09 - 06/12 Bereichsleiter Strategie und Konzernentwicklung, Österreichische 
Post AG 
04/08 - 06/09 Kaufmännischer Vorstand (CFO/CCO), SorTech AG, Deutschland 
(reifes Start-Up im Bereich Erneuerbare Energien) 
09/94 – 05/08 Partner (seit 2000) und Berater, McKinsey & Company, Wien 
seit 09/18 Präsident des CFO-Clubs Austria 
05/12-09/17 Mitglied des Aufsichtsrats der BAWAG Group AG 
04/12-09/17 Mitglied des Aufsichtsrats der BAWAG P.S.K. 

 
 
 

Christian JAUK, MBA, MAS 

Funktion in der bank99 Mitglied des Aufsichtsrats 

Anzahl der bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen gem. Art 435 (2) a CRR 

Aufsichtsfunktionen: 5 

Leitungsfunktionen: 6 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen gem. Art 435 (2) b CRR 

Ausbildung 
MBA in Finance, University of Wales  
MAS post graduate der Donau Universität Krems 

Erfahrung 

Seit 2000 Vorstand der Capital Bank – GRAWE Gruppe AG (seit 2002 Vorsitzen-
der)  
2004 – 2013 Vorstandsvorsitzender der Brüll Kallmus Bank AG  
Seit 2008 Vorstandsvorsitzender der HYPO-BANK BURGENLAND AG  
2013 - 2020 Aufsichtsratsvorsitzender der Brüll Kallmus Bank AG  
Seit 2015 Aufsichtsratsvorsitzender der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG  
Seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrates der bank99 AG (ehem. Brüll Kallmus Bank 
AG)  
Seit 2012 Gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Bankwesen 
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Mag. Bernhard Achberger 

Funktion in der bank99 Vorstand Marktfolge 

Anzahl der bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen gem. Art 435 (2) a CRR 

Aufsichtsfunktionen: 0 

Leitungsfunktionen: 1 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen gem. Art 435 (2) b CRR 

Ausbildung 
Mag.rer.soc.oec. der Handelswissenschaften 
Wirtschaftsuniversität Wien 

Erfahrung 

seit 2020 Vorstand Marktfolge, bank99 AG, Wien  
2018-2020 Mitglied des Vorstandes, CFO, Deniz Bank AG, Wien  
2015-2018 Mitglied des Vorstandes, CFO, CRO und COO, KA Finanz AG, Wien 
2010-2015 Bereichsleiter Operating Office (CFO, COO), KA Finanz AG, Wien 
2007-2010 Mitglied des Vorstandes, CFO, CRO und COO, Kommunalkredit 
International Bank Ltd, Limassol, Zypern 
2002-2008 Leitung der Abteilung Beteiligungsmanagement, Kommunalkredit 
Austria AG, Wien 
2003-2009 Geschäftsführer (Rechnungswesen, Controlling, Steuern und 
Gesellschaftsrecht, Beteiligungen), Kommunalkredit Beteiligungs- und 
Immobilien GmbH, Wien 
2003 bis 2008 Aufsichtsrats-/Executive Committee Kofis Leasing, Bratislava, 
Slowakei | Dexia Kommunalkredit Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien 
2003-2005 Geschäftsführer (Rechnungswesen, Controlling, Steuern und 
Gesellschaftsrecht, Beteiligungen), Kommunalkredit Public Consulting GmbH, 
Wien 
1996-2002 Head of Finance & Controlling, Kundenbetreuer für Slowenien,  
Bosnien und Kroatien, GeneralCologne Re Rückversicherungs-AG, Wien 
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Mag. Florian Dangl 

Funktion in der bank99 Vorstand Markt 

Anzahl der bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen gem. Art 435 (2) a CRR 

Aufsichtsfunktionen: 0 

Leitungsfunktionen: 1 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen gem. Art 435 (2) b CRR 

Ausbildung Master`s degree in Accounting and Finance, University of Applied Sciences, Wien 

Erfahrung 

seit September 2020 Vorstand Markt, bank99 AG, Wien  
2020 (Jänner bis August) Member of the Management Board Retail and Whole-
sale Banking, Deniz Bank AG, Wien 
2019 European Digital Banking and Consulting for FinTech business models, B52 
Holding AG 
2018-2019 Member of the Supervisory Board, ERGO Versicherung AG, Wien 
2016-2019 Head of Marketing, Sales & Product Management, Volksbank Wien 
2012-2015 Head of Steering and Operating Office Corporate, Business  
Development Manager, Erste Group Bank, Wien und International 
2011-2012 Advisor to the CFO, Banca Comerciala Romana, Bukarest 
2007-2011 Head of Asset and Liability Management, Banca Comerciala Romana, 
Bukarest 
2000-2007 Head of Capital Markets Controlling, Erste Group Bank, Wien 
 

 
 
Art. 435 (2) lit. b CRR 
Strategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans 
 
Die Auswahl und die Beurteilung der tatsächlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung erfolgt in der bank99 
auf Basis einer schriftlichen Fit & Proper Policy. Dabei werden Kriterien für die Beurteilung der Eignung, die 
erforderlichen Unterlagen und der Prozess für die Sicherstellung der Eignung sowie der anlassbezogenen  
Re-evaluierung dokumentiert. Weiters gelangen bei der Auswahl und Besetzung von Leitungsorganen die Rege-
lungen des Stellenbesetzungsgesetzes zur Anwendung. Zuständig für die Auswahl und Beurteilung der Mitglie-
der des Vorstandes und des Aufsichtsrates der bank99 ist der Aufsichtsrat als Kollektivorgan. 
 
Art. 435 (2) lit. c CRR 
Diversitätsstrategie für die Auswahl der Mitglieder des Leitungsorgans 
 
Die Diversitätsstrategie der bank99 ist in der schriftlichen Fit & Proper Policy zugrunde gelegt. Dabei wird fest-
gelegt, dass darauf zu achten ist, einen breit gefächerten Bestand an Fähigkeiten, Eigenschaften und Kompeten-
zen einzubinden, um eine Vielzahl an Ansichten und Erfahrungen zu erreichen und unabhängige Meinungsbildung 
sowie effiziente und ausgewogene Entscheidungsfindung in Geschäftsleitung und Aufsichtsrat zu erleichtern. Die 
einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung sowie des Aufsichtsrates werden im Rahmen der Besetzung in Bezug 
auf den Bildungshintergrund und beruflichen Hintergrund, Branchenwissen, Geschlecht und Alter beurteilt, um 
ein angemessenes Maß an Diversität sicherzustellen. 
 
Da die bank99 kein Kreditinstitut von erheblicher Bedeutung gem. §§ 29 iVm 5 Abs 4 BWG ist, ist ein quantitatives 
Ziel für die Vertretung des unterrepräsentierten Geschlechts im Leitungsorgan nicht festzulegen. 
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Art. 435 (2) lit. d CRR 
Bildung eines separaten Risikoausschusses 
 
Da die bank99 kein Kreditinstitut von erheblicher Bedeutung gem. §§ 39d iVm 5 Abs 4 BWG ist, ist kein Risiko-
ausschuss eingerichtet.  
 
Art. 435 (2) lit. e CRR 
Informationsfluss an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos 
 
In der bank99 besteht eine umfassende Struktur an Sitzungen und standardisierten Reports, die einen ausrei-
chenden Informationsfluss an das Leitungsorgan bei Fragen des Risikos sicherstellt. Die Sitzungen werden in 
vielen Fällen unter Teilnahme des Managements auf 1. und 2. Ebene abgehalten. Die Steuerung des Kreditinsti-
tuts, auch hinsichtlich der Risikoaspekte, erfolgt daher in wesentlichen Bereichen unter direkter Teilnahme des 
Managements der 1. und 2. Ebene in der bank99. 
 
Das Risikomanagement folgt nicht einer einzelnen Aufgabe, sondern einem mehrstufigen Prozess. Die einzelnen 
Managementfunktionen und die daraus abzuleitenden Einzelaufgaben werden von unterschiedlichen Organisa-
tionseinheiten wahrgenommen. Besonderes Augenmerk wird auf die aufbau- und ablauforganisatorische Tren-
nung von miteinander unvereinbaren Funktionen gelegt. Insbesondere wird Wert auf die Trennung der Risi-
kosteuerung und der Risikoüberwachung gelegt. 
 

Art. 436 Anwendungsbereichsbezogene Informationen 
 
Art. 436 lit. a CRR 
Die Anforderungen gelten gemäß Artikel 436 (a) der CRR für die bank99. 
 
Art. 436 lit. b – e CRR 
Diese Anforderungen finden für die bank99 keine Anwendung. 
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Art. 437 Eigenmittelstruktur  
 
Art. 437 (1) lit. a und f CRR 
Anrechenbare Eigenmittel 
 
Die anrechenbaren Eigenmittel der bank99 stellen sich zum 31.12.2020 wie folgt dar: 
 
Anrechenbare Eigenmittel         
          Stand 
 in TEUR          31.12.2020 
 Grundkapital       30.000  
 Rücklagen         71.694  
 Anrechenbarer Gewinn oder Verlust        -55.984  
 Abzugsposten      -10.936  

 Hartes Kernkapital       34.774  
 Zusätzliches Kernkapital       0  

 Kernkapital         34.774  
 Ergänzungskapital       0  
 Abzugsposten vom Ergänzungskapital     0  
 Ergänzungskapital       0  

 Gesamt         34.774  

 
 
 
Die Gegenüberstellung der anrechenbaren Eigenmittel mit dem Gesamtrisikobetrag ergibt folgende Kapitalquo-
ten: 
 
Gesamtrisikobetrag       24.603  

 Kernkapitalquote (hart) bezogen auf das Gesamtrisiko   141,3%  
 Eigenmittelquote bezogen auf das Gesamtrisiko   141,3%  
Kapitalpufferanforderungen  615 
 
 
 
Art. 437 (1) lit. b und c CRR 
Hauptmerkmale und Bedingungen der Kapitalinstrumente 
 
Zum Jahresende waren keine Kapitalinstrumente vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  Seite 17 

 

Art. 438 Eigenmittelanforderungen 
 
Art. 438 (1) lit. a CRR 
Der Ansatz zur Beurteilung der Risikotragfähigkeit 
 
Ausführungen dazu siehe Art. 435 CRR – Risikomanagementziele und -politik. 
 
Art. 438 (1) lit. b und d CRR 
Nicht anwendbar, da die bank99 den Standardansatz anwendet. 
 
Art. 438 (1) lit. c, e und f CRR 
Eigenmittelerfordernis 
 
Das Eigenmittelerfordernis (8 % von dem ermittelten Gesamtrisikobetrag) setzt sich wie folgt zusammen: 
 

in TEUR 8 % Eigenmit-
telerfordernis  

Risikobetrag 
Risikopositionsklasse 
Forderungen gegenüber Instituten 180 2.254 

Forderungen gegenüber Unternehmen 4 53 

Forderungen aus dem Mengengeschäft 100 1.248 

ausgefallene Forderungen 0 4 

Beteiligungspositionen 1 15 

sonstige Posten 913 11.407 

Kreditrisiko 1.198  14.981  

Operationelles Risiko 770  9.622  

Eigenmittelerfordernis gesamt/Gesamtrisikobetrag 1.968  24.603  

 

Art. 439 Gegenparteiausfallsrisiko 
 
Art 439 lit a, b, c, e, f, g, h, i CRR 
 
Zum 31.12.2020 betreibt die bank99 keine unter diesen Artikel fallende Geschäfte - daher ist Artikel 439 nicht 
anwendbar. 
 

Art. 440 Kapitalpuffer  
 
Hinsichtlich des antizyklischen Kapitalpuffers informiert die bank99, keine wesentlichen Kreditpositionen in an-
deren Ländern zu besitzen. 
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Art. 441 Systemrelevanz  
 
Die bank99 zählt nicht zu den systemrelevanten Institutionen gemäß Art. 131 der Richtlinie 2013/36/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates („CRD IV“).  
 

Art. 442 Kreditrisikoanpassungen  
 
Art. 442 lit. a CRR 
Definitionen 
 
Ein Kreditausfall wird in der bank99 gemäß der allgemein gültigen Ausfalldefinition laut Art. 178 CRR definiert. 
Laut CRR gilt ein Schuldner als ausgefallen, wenn: 
 

a) Das Institut es als unwahrscheinlich ansieht, dass der Schuldner seine Verbindlichkeiten in voller 
Höhe begleichen kann, ohne dabei auf die vorhandenen Sicherheiten zurückzugreifen. 

b) Eine wesentliche Verbindlichkeit gegenüber dem Institut mehr als 90 Tage überfällig ist. 
 
In der bank99 wird ein Ausfall immer auf Schuldnerebene gesetzt, sodass im Falle eines Ausfalls sämtliche Ver-
bindlichkeiten eines Schuldners gleichzeitig in den Ausfall geschickt werden. Für den Ausfall eines Gemein-
schaftsproduktes müssen alle Einzelschuldner ausfallen oder das gemeinsame Produkt selbst. 
 
Laut Art. 178 Abs. 3 CRR gelten Verzicht auf Laufende Zinsen, Veräußerung von Sicherheiten, Restrukturierung 
und Insolvenz als geeignete Ausfallkriterien.  Diese werden von der Bank geprüft und der eventuell daraus resul-
tierende Ausfall gekennzeichnet. 
 
In der bank99 sind folgende Aktiva relevant für die Ausfallerkennung: 
 

• Verpflichtungen des Kunden aus Überschreitungen von Giroprodukten 
• Treasury Geschäfte  

 
Diese Geschäfte werden in die Prozesse zur Ausfallerkennung einbezogen und tourlich überwacht. Technische 
Hilfskonten, wie interne Verrechnungskonten, sind von der Ausfalldefinition ausgenommen. 
 
 
Art. 442 lit. b CRR 
Ansätze und Methoden von Kreditrisikoanpassungen 
 
Bei Wertberichtigungen wird prinzipiell zwischen On-Balance und Off-Balance Geschäften unterschieden. 
 

• Wertberichtigungen (On-Balance Geschäfte) sind Korrekturposten in der Bilanz, die sich auf mög-
liche Vermögenseinbußen bei Aktivpositionen beziehen. Die Ungewissheit resultiert dabei meist aus 
der Höhe und dem tatsächlichen, zeitlichen Eintreten der Rückzahlung der Forderung.  

• Rückstellungen (Off-Balance Geschäfte) sind Vorsorgen für Eventualverbindlichkeiten, die mit ei-
ner Ungewissheit hinsichtlich der Höhe der Rückzahlung und des Zeitpunkts ihrer Fälligkeit belastet 
sind. 

 
§ 201 Abs. 2 UGB legt fest, dass bei der Bewertung von Forderungen zum Abschlussstichtag das Ausfallrisiko 
zu beachten ist und vom allgemeinen Geschäftsrisiko zu unterscheiden ist, welches bei der Bildung der 
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Wertberichtigung nicht beachtet werden soll. Weiters ist bei der Bildung der Wertberichtigung eine umsichtige 
Beurteilung zu beachten. Die Beurteilung soll gemäß § 201 Abs. 2 UGB auf statistisch ermittelbaren Erfah-
rungswerten aus gleich gelagerten Sachverhalten beruhen und alle verfügbaren Daten für eine bestmögliche 
Schätzung in Betracht ziehen. 
Im Folgenden werden Wertberichtigungen und Rückstellungen gemeinsam als Wertberichtigung angesprochen, 
da in der Modellierung, die im Vordergrund der vorliegenden Richtlinie steht, keine wesentlichen Unterschiede in 
Bezug auf die Bildung der Wertberichtigung mit Ausnahme des CCFs, auf den gesondert eingegangen wird, be-
stehen.  
 
Pauschalwertberichtigung 
Die Pauschalwertberichtigung soll das Ausfallrisiko von noch nicht ausgefallenen Forderungen abschätzen und 
eine Risikovorsorge für die sogenannten erwarteten Verluste bilden. Die Höhe der Wertberichtigung wird dabei 
pauschal gebildet, wobei die Bestimmungen des § 201 Abs. 2 UGB eingehalten werden müssen. 
Die Berechnung der pauschalen Wertberichtigung erfolgt daher gemäß der folgenden Formel auf Einzelge-
schäftsebene:  

𝑃𝑎𝑢𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡𝑏𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 = ( 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑑𝑓 ) ∗ 𝐿𝐼𝑃_𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

wobei  
 𝐸𝐴𝐷 dem Ausfallsaldo der jeweiligen Monatsscheibe unter Berücksichtigung eines eventuellen CCFs für 

den außerbilanziellen Teil, 
 𝑃𝐷 der monatlichen Ausfallrate (jährliche Ausfallrate auf monatliche Scheiben heruntergebrochen zur 

Darstellung in der SAP RBD Rechenlogik), 
 𝐿𝐺𝐷 der Verlustrate,  
 𝑑𝑓 den Diskontierungsfaktor 
 m die Monatsscheibe 
 𝐿𝐼𝑃_𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 der Periode bis zur Erkennung eines Ausfalls („Loss Identification Period“)=1 entspricht. 

 
Einzelwertberichtigung 
Für ausgefallene Schuldner wird zwischen der Bildung einer pauschalen und individuellen Einzelwertberichtigung 
unterschieden. Die Zuteilung des Schuldners erfolgt aufgrund der Höhe des ausgefallenen Exposures. 
 
Pauschale Einzelwertberichtigung 
Die pauschale Einzelwertberichtigung erfolgt gemäß der folgenden Formel auf Einzelgeschäftsebene: 

𝑃𝑎𝑢𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒 𝐸𝑖𝑛𝑧𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡𝑏𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑢𝑛𝑔 = 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑑𝑓  
wobei  

 𝐸𝐴𝐷 dem aktuellen Ausfallsaldo unter Berücksichtigung eines eventuellen CCFs,  
 𝑑𝑓  dem verwendeten Diskontierungszinssatz für einen Monat und  
 𝐿𝐺𝐷 der Verlustrate bei Ausfall entspricht. 

 
Individuelle Einzelwertberichtigung 
Für die Ausfälle von signifikanten Schuldnern kommt ein individuelles Verfahren zur Ermittlung des Risikobe-
darfs zum Einsatz. Die Höhe der Wertberichtigung ergibt sich dabei aus Differenz des Buchwerts und den zu 
erwarteten, künftigen Cashflows, welche mit dem entsprechenden Zinssatz abgezinst werden.  
Daher wird die individuelle Einzelwertberichtigung vor allem durch die folgenden Inputparameter beeinflusst: 

 Abschätzung der Höhe der zukünftigen Cashflows (inkl. Veräußerung möglicher Sicherheiten[1]) 
 Verwendete Zinsrate und Discount Unwinding 
 Zeithorizont über welchen Cashflows erwartet werden. 

 
[1] Sicherheiten werden in der bank99 aktuell nicht beachtet und spielen daher nur eine untergeordnete Rolle. 
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Ausgefallene offene Forderungen, deren Rückführung unwahrscheinlich ist, müssen in der Folge abgeschrieben 
werden.  
 
 
Art. 442 lit. c CRR 
Gesamtbetrag der Risikopositionen ohne Berücksichtigung von Kreditrisikominderungen sowie Durch-
schnittsbetrag der Risikopositionen nach Risikopositionsklassen 
 
Im unten dargestellten Risikopositionswert sind nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften bewertete, 
bilanzielle und außerbilanzielle Risikopositionen nach Abzug von Einzelwertberichtigungen enthalten.  
 

in TEUR 
31.12.2020 Ø 2020 

Risikopositionsklasse 
Forderungen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken 453.421 239.768 

Forderungen gegenüber Instituten 10.965 6.266 

Forderungen gegenüber Unternehmen 104 52 

Forderungen aus dem Mengengeschäft 41.636 24.308 

ausgefallene Forderungen 4 1 

Beteiligungspositionen 15 13 

sonstige Posten 137.090 124.211 

Gesamt 643.235  394.618  

 
 
Art. 442 lit. d CRR 
Geographische Verteilung des Risikopositionswertes 

  Risikopositi-
onswert in TEUR 

Österreich 643.017 
Ungarn 1 
Rest EU 217 

Gesamt 643.235  

 
 
Art. 442 lit. e CRR 
Verteilung des Risikopositionswerts nach Wirtschaftszweigen 
 

in TEUR 
Risikopositi-

onswert 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 464.174 

Private Haushalte 41.637 

Sonstige 137.420 

Summe 643.235 
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Art. 442 lit. f CRR 
Verteilung der Risikopositionsklassen nach Restlaufzeiten 
 
in TEUR täglich fällig 

Bis 3  
Monate 

3-12  
Monate 

1-5 
Jahre 

über 5 
Jahre Gesamt 

Risikopositionsklasse oder ohne 
Laufzeit 

Forderungen gegenüber Zentral-
staaten und Zentralbanken 453.410 0 10 0 0 453.421 

Forderungen gegenüber Instituten 10.763 0 100 102 0 10.965 
Forderungen gegenüber Unterneh-
men 2 0 102 0 0 104 

Forderungen aus dem Mengenge-
schäft 41.633 1 2 0 0 41.636 

ausgefallene Forderungen 4 0 0 0 0 4 

Beteiligungspositionen 15 0 0 0 0 15 

sonstige Posten 137.090 0 0 0 0 137.090 

Gesamt 642.917 1 215 102 0 643.235 

 
 
Art. 442 lit. g CRR 
Ausfallgefährdete und überfällige Risikopositionen nach Wirtschaftszweigen  
 

in TEUR 
notleidend 

über-
fällig 

Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 0 1 

Private Haushalte 4 44 

Summe 4 45 

 
 
Art. 442 lit. h CRR 
Geographische Verteilung ausfallgefährdeter und überfälliger Risikopositionen 
 

in TEUR notleidend überfällig 

Österreich 4 45 

Rest der Welt 0 0 

Gesamt 4 45 
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Art. 442 lit. i CRR 
Entwicklung Kreditrisikovorsorgen 
 

  Stand Zuführung Auflösung Verbrauch 
Umbu-

chungen 
Stand 

in TEUR 01.01.2020        31.12.2020 

Einzelwertberichtigungen 0 10   0 0 0 10 

    Forderungen gegenüber Haushalten 0 10  0 0 0 10 
Portfoliowertberichtigungen 0             12 0 0 0 12 

Risikovorsorgen gesamt 0            22 0 0 0 22 

 
Art. 442 CRR 
Direktabschreibungen und Wertaufholungen 
 
Zusätzlich zu den in Art. 442 lit. i CRR dargestellten Aufwendungen für Wertberichtigungen wurden 2020 keine 
Direktabschreibungen für ausgefallene Risikopositionen ergebniswirksam berücksichtigt. Die ergebniswirksamen 
Eingänge auf bereits abgeschriebene Risikopositionen beliefen sich im Geschäftsjahr 2020 auf TEUR 0.  

Art. 443 Unbelastete Vermögenswerte  
 
Folgende Tabellen zeigen Aufstellungen betreffend die belasteten und unbelasteten Vermögenswerte.   
 
 

 Median 

in TEUR 

Buchwert belasteter    
Vermögenswerte  

Beizulegender Zeitwert 
belasteter Vermögens-

werte 
Buchwert unbelasteter Vermögens-

werte 

Beizulegender Zeitwert un-
belasteter Vermögenswerte 

  
davon: 

zentral-
bank-fähig 

  
davon: 

zentral-
bank-fähig 

  
davon: 

zentral-
bank-fähig 

  
davon: zent-
ralbank-fähig 

10 30 40 50 60 80 90 100 

          
          

10 
Vermögenswerte des melden-
den Instituts 0 0     292 149 11     

30 Eigenkapitalinstrumente 0 0 0 0 15 0 0 0 

40 Schuldverschreibungen 0 0 0 0 11 11 0 0 

50 
davon: gedeckte Schuld-

verschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 
davon: forderungsunter-

legte Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 
davon: von Staaten be-

geben 0 0 0 0 10 10 0 0 

80 
davon: von Finanzunter-

nehmen begeben 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 
davon: von Nichtfinan-

zunternehmen begeben 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 Sonstige Vermögenswerte 0 0     292 123 0     

121 
davon: Hypothekendarle-

hen 0 0     0 0     
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Art. 444 a-e Inanspruchnahme von ECAI  
 
Zur Berechnung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko verwendet die bank99 den 
Kreditrisikostandardansatz (KSA) gem. Teil 3, Titel II, Kapitel 2 Capital Requirements Regulation (CRR). Für die 
Bestimmung der Risikogewichte können hierbei Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagenturen herangezogen 
werden, sofern diese gem. Art. 138 CRR der zuständigen Aufsichtsbehörde benannt wurden und das Kreditinsti-
tut die in Art. 138 CRR genannten allgemeinen Anforderungen einhält.  
 
Im Rahmen des Eigentümerwechsels im Jahr 2019 wurde Moody’s Investor Service als Ratingagentur gem. Artikel 
138 CRR für die die folgenden Risikopositionsklassen für die Zwecke des Kreditrisikostandardansatzes benannt: 
 
• Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken 
• Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften 
• Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen 
• Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken 
• Risikopositionen gegenüber Instituten 
• Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
• Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 
• Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung 
• Risikopositionen in Form von Anteilen an Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA) 
 
Die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen zu den Bonitätsstufen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 CRR 
erfolgt gemäß der von der EBA veröffentlichen Standardzuordnung. 
 
Risikopositionswerte für die einzelnen Bonitätsstufen sind in unterer Tabelle ersichtlich. 
 

Bonitätsstufe Moody's rating Risikopositionswert 

1 Aaa to Aa3 10  
2 A1 to A3 10.180  
3 Baa1 to Baa3 102  
4 Ba1 to Ba3 0  
5 B1 to B3 0  
6 Caa1 oder schlechter 0  

 

Art. 445 Marktrisiko  
 
Die Eigenmittelanforderungen für jedes in Art. 92 (3) lit. b und c CRR genannte Risiko werden in der Tabelle zu 
Art. 438 c, e und f CRR veröffentlicht. 
 

Art. 446 Operationelles Risiko  
 
Wie unter Art. 435 (1) CRR erläutert, wird für die Berechnung des operationellen Risikos der Basisindikatoransatz 
angewendet. Ein fortgeschrittener Messansatz kommt nicht zur Anwendung. 
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Art. 447 Risiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungsposi-
tionen  
 
Art. 447 lit. a CRR 
Beteiligungsstrategie und Beteiligungsbewertung 
 
Die Beteiligungen dienen einem langfristigen strategischen Zweck und sind nicht in einer Gewinnerzielungsab-
sicht über die Haltedauer begründet. Unter Risikogesichtspunkten sind die Beteiligungen als unwesentlich ein-
zustufen 
 
Bilanziell werden die Beteiligungspositionen im Jahresabschluss nach UGB/BWG als Anteile an verbundenen Un-
ternehmen bzw. Beteiligungen behandelt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten, sofern nicht durch 
nachhaltige Verluste dauernde Wertminderungen eingetreten sind, die eine Abwertung erforderlich machen. 
 
Art. 447 lit. b und c CRR 
Anteile an Beteiligungsunternehmen 
 
Die folgende Aufstellung zeigt die Buchwerte der Anteile an Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2020 unterteilt 
in die oben angeführten Portfolios: 

  31.12.2020 31.12.2019 
in TEUR Buchwert Buchwert 
Operative Beteiligungen 0                       0 
Strategische Beteiligungen 15                       3 
Immobilien- und Projektbeteiligungen 0                       0 

Gesamt 15                     3  

 
Art. 447 lit. d und e CRR 
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 
 
Die bank99 hat keine realisierten Gewinne oder Verluste aus Beteiligungsunternehmen: 
 

Art. 448 Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Positionen 

 
Das Zinsänderungsrisiko wird auf monatlicher Basis aus zwei Perspektiven gemessen und überwacht: 
 

1) NII-Perspektive (Net Interest Income) zeigt die GuV-Änderungen aufgrund einer Verschiebung der Zins-
kurve. 
 
Für die Berechnung der GuV-Änderungen bei einer definierten Zinskurvenverschiebung verwendet die 
Bank einen Zinsgap Report. Im Zinsgap Report werden alle zinssensitiven Produkte in die Laufzeitbänder 
entsprechend ihrer effektiven Zinsbindung (vertraglich oder modelliert) eingestellt.  

 
2) NPV-Perspektive (Net Present Value) zeigt die barwertigen Änderungen der aktivischen und passivi-

schen Geschäfte aufgrund einer Verschiebung der Zinskurve. 
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Für die barwertige Berechnung verwendet die Bank sowohl einen Barwertreport als auch einen Zinsgap 
Report. Barwerte von zinssensitiven Positionen werden im Barwertreport durch Diskontierung der zu-
künftigen vertraglichen oder modellierten Cashflows kalkuliert. Nach Anwendung der Zinsschocks 
kommt es zu einer vollständigen Neubewertung der Positionen und die Differenz bildet das Zinsände-
rungsrisiko. Der erstellte Zinsgap Report wird auch verwendet, um die Barwertänderungen mit „Modified 
Duration“ Methoden zu quantifizieren. 

 
In beiden Perspektiven verwendet die Bank EBA-definierte und interne Szenarien inklusive der EBA-definierten 
Floors, die zu asymmetrischen Ergebnissen bei „Shift Up“ und „Shift Down“ führen können. 
 
Alle Positionen mit unbestimmter Zinsbindung werden entsprechend der Zinsreplikationsannahmen in die ein-
zelnen Laufzeitbänder eingestellt. Die verwendeten Annahmen sind in der folgenden Tabelle angeführt: 
 

  31.12.2020 
Position Zinsreplikationsannahme 
Überziehungen - Privatkunden 50% 1M; 50% 24M rollierend  
Überziehungen - Unternehmen 50% 1M; 50% 24M rollierend  
Einlagen - Privatkunden 50% 1M; 50% 36M rollierend  

Einlagen - Unternehmen 50% 1M; 50% 24M rollierend  

 
 
Zum 31.12.2020 beträgt die GuV-Änderung aufgrund einer Parallelverschiebung der Zinskurve: 
 

  Szenario 

NII-Änderungswert 
zum 31.12.2020 in 

TEUR 
1 Intern - 100 bp Up 1 564 
2 Intern - 100 bp Down -691 

  
 
Zum 31.12.2020 beträgt die Barwertänderung aufgrund einer Verschiebung der Zinskurve: 
 

  Szenario 
Barwertänderung in 

TEUR zum 31.12.2020 
1 Intern - 1 bp up 38 
2 Intern - 1 bp down -38 
3 EBA - Parallel Up 7 525 
4 EBA - Parallel Down -1 447 
5 EBA - Steepener -1 447 
6 EBA - Flattener 4 307 
7 EBA - Short Rate Up 6 299 
8 EBA - Short Rate Down -1 447 

 
 

Art. 449 Risiko aus Verbriefungspositionen  
 
In der bank99 sind derzeit keine eigenen Kundenforderungen verbrieft. 
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Art. 450 Vergütungspolitik  
 
Art. 450 (1) lit. a CRR 
Angaben zum Entscheidungsprozess zur Festlegung der Vergütungspolitik, sowie zur Anzahl der Sitzungen 
des für die Vergütungsaufsicht verantwortlichen Hauptgremiums 
 
Die Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praktiken der bank99 wird in einem die Bereiche 
Personal, Finanzen, Risiko, Compliance und Revision umfassenden Prozess – unter Einbindung des Vorstandes 
sowie des Aufsichtsrates – gesteuert und in einem eigenen Regelwerk („Grundsätze der Vergütungspolitik“) nor-
miert, das  regelmäßig aktualisiert und an regulatorische Entwicklungen angepasst wird. 
 
Die mit der Vergütung zusammenhängenden Aufgaben werden vom Aufsichtsrat wahrgenommen, ein Vergü-
tungsausschuss wurde in der bank99 nicht eingerichtet. Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2020 8-mal getagt 
(6 ordentliche Sitzungen und 2 außerordentliche Sitzung) 
 
Art. 450 (1) lit. b bis f CRR 
Angaben zur Verknüpfung von Vergütung und Erfolg und Darstellung der wichtigsten 
Gestaltungsmerkmale des Vergütungssystems, einschließlich Informationen über die Kriterien für die 
Erfolgsmessung und Risikoausrichtung, die Strategie zur Rückstellung der Vergütungszahlung und die 
Erdienungskriterien sowie Angaben zu den Erfolgskriterien, anhand deren über den 
Anspruch auf Aktien, Optionen oder variable Vergütungskomponenten entschieden wird 
 
Jeder Mitarbeiter der bank99 kann eine variable Vergütung („Bonus“) erhalten. Ein solcher Bonus stellt ein aus-
schließlicher ergebnis- und leistungsorientierter Entgelt dar und hängt vom quantitativen und qualitativen Erfolg 
der bank99 und des jeweiligen Bereichs/Profitcenters sowie der individuellen Leistung des jeweiligen Mitarbei-
ters ab.  
 
Dabei wird auf die Unternehmensziele, Bereichsziele sowie individuell vereinbarten Ziele Bezug genommen. Eine 
Bonus-Obergrenze („Bonus Cap“) sowie Rückforderbarkeit von ausbezahlten Bonusteilen werden in den Grunds-
ätzen der Vergütungspolitik normiert. 
 
Der je Mitarbeiter pro Geschäftsjahr gewährte Bonus wird zum Stichtag 31.12.2020 mit einem Jahresgehalt be-
grenzt (Bonus Cap). Als Jahresgehalt gilt dabei das Brutto-Jahresgehalt des jeweiligen Mitarbeiters abzüglich 
sämtlicher Bonuszahlungen, die in demselben Zeitraum ausbezahlt werden. Über die Begrenzung hinausgehende 
Bonuszahlungen entfallen ersatzlos und können auch in den folgenden Geschäftsjahren nicht aufgeholt werden. 
 
In der bank99 werden die speziellen Vergütungsgrundsätze gemäß Z 11, 12 (Absatz 1) und 12 lit a der Anlage zu 
§ 39b BWG vollständig neutralisiert. 

 

Die Auszahlung eines Bonus erfolgt zur Gänze in bar. Eine Auszahlung in Form von Aktien, gleichwertigen Betei-
ligungen, mit Anteilen verknüpften Instrumenten, gleichwertigen unbaren Zahlungsinstrumenten oder in Form 
von wandlungsfähigem hybridem Kapital erfolgt nicht, da derartige Instrumente in der bank99 nicht ausgegeben 
wurden, diese nicht verbrieft oder handelbar sind und die bank99 derartige Instrumente nicht eigens zur Erfül-
lung der Anlage zu §39b BWG auszugeben hat. 
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Art. 450 (1) lit. g CRR 
Quantitative Informationen über Vergütungen aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen 
 

in TEUR Anzahl der Begüns-
tigten 

Gesamtbetrag der 
Vergütung 

davon variabler Teil 

Geschäftsbereiche 

Geschäftsleiter 5  1.292  75  

Marktbereiche 57  2.453  142  

Stabs- und Servicebereiche 53  4.456  524  

 Gesamt 115 8.201 741 

 
Art. 450 (1) lit. h CRR 
Zusammengefasste quantitative Information über Vergütungen 2020 aufgeschlüsselt nach höherem Manage-
ment und Mitarbeitern, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Kreditinstitutes auswirkt 
 

in TEUR Anzahl der Be-
günstigten 

Gesamtbetrag 
der Vergütung 

davon variable 
Vergütung 

davon fixe 
Vergütung 

davon Abfin-
dung Zielgruppe 

Geschäftsleitung 5  1.292  75  797 420  
Mitarbeiter, deren Tä-
tigkeit sich wesentlich 
auf das Risikoprofil aus-
wirkt 8  1.473  278  1.195  0  

 Gesamt 13 2.765 353 1.992 420 

 
Beträge und Formen der variablen Vergütungen. 
Die Auszahlung der variablen Vergütungen erfolgt gänzlich in bar. 

 

in TEUR 
Bargeld Aktien und mit 

Aktien ver-
knüpfte Instru-

mente 

andere Arten gezahlter Teil 
der variablen 

Vergütung 

zurückbehalte-
ner Teil der va-
riablen Vergü-

tung 
Zielgruppe 

Geschäftsleitung 75  0  0  75  0  

Mitarbeiter, deren Tätig-
keit sich wesentlich auf 
das Risikoprofil auswirkt 278  0  0  278  0  

 Gesamt 353 0 0 353 0 

 
 
Zurückgestellte Vergütungen 
 
Im Geschäftsjahr 2020 wurde keine Vergütung zurückgestellt. 
 
Zahlungen während des Geschäftsjahres 
 
Im Geschäftsjahr 2020 wurden in Bezug auf die Geschäftsleiter oder Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesent-
lichen Einfluss auf das Risikoprofil haben, keine Einstellungsprämien gewährt. 
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Art. 450 (1) lit. i CRR 
Die Zahl der Personen, deren Vergütung sich im Geschäftsjahr auf EUR 1 Mio. oder mehr beläuft (high 
earner) 
 
In der bank99 existieren keine Mitarbeiter, deren Vergütung im Geschäftsjahr 2020 den Betrag von 1 Mio. € 
erreicht hat. 

 

Art. 451 Verschuldung  
 

Stichtag 31.12.2020 

Name des Unternehmens bank99 AG 

Anwendungsebene Einzelinstituts Ebene 
 
Summarische Abstimmung zwischen bilanzierten Aktiva und Risikopositionen für die Verschuldungsquote 
 

  in TEUR 
Anzusetzender Wert 

zum 31.12.2020 

     

1 Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss 603.011  

2 Sonstige Anpassungen -37.402  

3 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 565.609 

 
 
Einheitliche Offenlegung der Verschuldungsquote.  

Die Leverage Ratio wird vierteljährlich ermittelt und an den Vorstand berichtet. 
 
 

    Risikopositionen für die CRR-
Verschuldungsquote   in TEUR 

  Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFT)   

 Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermö-
gen, aber einschließlich Sicherheiten) 603.264  

 Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge  -41.652  

 Summe der Bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT 
und Treuhandvermögen) 

561.612  

 Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen 3.997  
 Kernkapital 34.774  
 Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote 565.609  
 Verschuldungsquote 6,1% 
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Aufgliederung der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenommene Risikopositionen) 

    Risikoposi-
tionen für 
die CRR-

Verschul-
dungsquote   in TEUR 

EU-1 

Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausge-
nommene 
Risikopositionen), davon: 603.264  

  davon:   

EU-2 Risikopositionen im Handelsbuch 0  

EU-3 Risikopositionen im Anlagebuch 55.738  

  davon:   

EU-4 Gedeckte Schuldverschreibungen 0  

EU-5 Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden 34.119  

EU-6 
Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen 

Entwicklungsbanken (MDB), internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, 
die nicht als Staaten behandelt werden 0  

EU-7 Institute 2.909  

EU-8 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert 0  

EU-9 Risikopositionen aus dem Mengengeschäft 0  

EU-10 Unternehmen 0  

EU-11 Ausgefallene Risikopositionen 0  

EU-12 
Sonstige Posten (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und sonstige Aktiva, die 

keine Kreditverpflichtungen sind) 18.710  

Art. 452 Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisiken  
 
Die risikogewichteten Positionsbeträge werden nach dem Standardansatz gemäß Teil 3 Kapitel 2 CRR berechnet 
(siehe Angaben gemäß Art. 435 CRR), daher ist Art. 452 CRR nicht anwendbar. 

Art. 453 Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken 
 
Art. 453 lit. a CRR 
Vorschriften und Verfahren zu Netting 
 
Zum Stichtag waren keine Netting Vereinbarungen im Einsatz. 
 
 
Art. 453 lit. b-d CRR 
Angabe zu kreditrisikomindernden Techniken 
 
Zum Stichtag wurden keine kreditrisikomindernden Techniken eingesetzt. 
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Art. 453 lit. e CRR 
Risikokonzentration innerhalb der Kreditrisikominderungen 
 
Die Überwachung und Messung von Risikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung erfolgt auf 
Ebene von Einzelkunden als auch auf Portfolioebene. 
 
Art. 453 lit. f und g CRR 
Sicherheiten nach Risikopositionsklassen 
 
Die bank99 hat keinen Forderungswert von Risikopositionsklassen im Kreditrisiko-Standardansatz, welcher 
durch geeignete Sicherheiten oder Haftungen bzw. Garantien abgesichert ist. 

Art. 454 Verwendung fortgeschrittener Messansätze für operationelle 
Risiken  
 
Das Institut wendet zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko den Basisindi-
katoransatz an (siehe auch Angaben gemäß Art. 435 (1) CRR). Daher ist Art. 454 CRR nicht anwendbar. 

Art. 455 Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko  
 
Das Institut wendet zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko keine internen Modelle 
an (siehe auch Angaben gemäß Art. 435 (1) CRR). Daher ist Art. 455 CRR nicht anwendbar. 
 
 
 
 


